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rung nicht, ist der Gläubiger der Hypothek berech-1 
tigt, wegen der Forderung sowie der Kosten der 
Rechtsverfolgung die Vollstreckung in das Grund
stück und in die Gegenstände zu betreiben, auf die 
sich die Hypothek erstreckt. Der Gläubiger einer 
Gesamthypothek hat die Wahl, in jedes der Grund
stücke ganz oder zu einem Teil zu vollstrecken.
(2) Für die Vollstreckung gelten besondere Rechts
vorschriften.

Anmerkung: Vgl. hierzu GrundstVollstrVO.

§ 456
Aufbauhypothek
(1) Ein Grundstück kann zur Sicherung von Kredi
ten, die von Kreditinstituten für Baumaßnahmen ge
geben werden, mit einer Aufbäuhypothek belastet 
werden.
(2) Für die Aufbauhypothek gelten die Bestimmun
gen über die Hypothek entsprechend, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt ist.
(3) Eine Aufbauhypothek hat Vorrang vor anderen 
Hypotheken. Mehrere Aufbauhypotheken haben 
gleichen Rang.

§ 457
Aufbauhypothek
durch staatliche Anordnung
Für staatlich angeordnete Baumaßnahmen kann die 
Aufnahme eines Kredites und die Belastung des 
Grundstücks mit einer Aufbauhypothek auf Antrag 
des zuständigen staatlichen Organs veranlaßt wer
den. Hierfür gelten besondere Rechtsvorschriften.

Anmerkung: Vgl. hierzu insbes. § 16 Finanzierungs- 
VO, die jedoch nicht mehr für die Finanzierung von 
Baumaßnahmen an Eigenheimen, deren Eigentü
mer ihren Wohnsitz in der DDR haben, anzuwenden 
ißt (§ 15 Abs. 4 der EigenheimVO); §§1,4 und 5 der 
ÄO vom 18.10. 1979 über die Finanzierung des Ab
risses baufälliger Wohngebäude (GBl. I Nr. 39
S. 372).

§458
Stundung von Hypotheken
Ist ein Grundstück mit einer Aufbauhypothek bela
stet und deshalb eine Zinszahlung und Tilgung be
reits bestehender Hypothekenforderungen nur teil
weise oder nicht möglich, sind diese einschließlich 
der Zinsen insoweit gestundet. Während der Stun
dung dürfen die Hypothekenforderungen nicht ge
kündigt werden.

besondere Bestimmungen 1

Vierter Abschnitt
Sicherung des sozialistischen Eigentums
bei Baumaßnahmen
auf vertraglich genutzten Grundstücken

§459
(1) Die von volkseigenen Betrieben, staatlichen Or
ganen oder Einrichtungen auf vertraglich genutzten 
Grundstücken errichteten Gebäude und Anlagen 
sind unabhängig vom Eigentum am Boden Volksei
gentum. Sind bedeutende Erweiterungs- und Erhal
tungsmaßnahmen an vertraglich genutzten Grund
stücken durchgeführt worden, besteht entsprechend 
der Werterhöhung ein volkseigener Miteigentums
anteil.
(2) Jeder Vertragspartner kann verlangen, daß die 
Rechte und Pflichten festgelegt werden, die sich aus 
den baulichen Maßnahmen ergeben, und daß die 
Rechtsänderung im Grundbuch eingetragen wird.
(3) Bestehende und künftige Belastungen des 
Grundstücks erstrecken sich nicht auf das nach 
Abs. 1 entstandene Volkseigentum.

Anmerkung: Vgl. hierzu VO über die Sicherung des 
Volkseigentums bei Baumaßnahmen von Betrieben 
auf vertraglich genutzten nichtvolkseigenen Grund
stücken (Reg.-Nr. 5) sowie DB zur VO (Reg.-Nr. 6).

(4) Sind von sozialistischen Genossenschaften oder 
gesellschaftlichen Organisationen bedeutende Er
weiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen an vertrag
lich genutzten Grundstücken durchgeführt worden, 
besteht entsprechend der Werterhöhung ein Mitei
gentumsanteil zugunsten der sozialistischen Genos
senschaft oder gesellschaftlichen Organisation. Die 
Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten entspre
chend.
(5) Für landwirtschaftliche Produktionsgenossen
schaften gelten die genossenschaftlichen Bestim
mungen.

Anmerkung: Vgl. hierzu § 18 Abs. 2 Buchst, d, § 27, 
§ 44 Abs. 2 und 3 LPG-Gesetz.

Viertes Kapitel
Entmündigung, Todeserklärung und 
Aufgebot

Erster Abschnitt 
Entmündigung

§ 460
(1) Die Entmündigung eines Bürgers kann nur 
durch gerichtliche Entscheidung in einem durch Ge
setz geregelten Verfahren erfolgen.
(2) Ein Bürger kann entmündigt werden, wenn er
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